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Stellungnahme, Auferung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutzverbinde 

Zum Antrag zum Bebauungsplanverfahren Nr. 109 ,Solarpark Grofs Buckow"” sowie zur 13. 

Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Spremberg /Grodk 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die im Landesbiro vertretenen anerkannten Naturschutzverbinde Brandenburgs bedanken sich 

fur die Beteiligung und ibermitteln Ihnen nachfolgend ihre Stellungnahme, AuBerung und Ein- 

wendung zum o.g. Verfahren: 

Die Flêachen befinden sich alle in dem Europëischen Vogelschutzgebiet Lausitzer Bergbaufolge- 

landschaft'(SPA) und sind demzufolge Bestandteil des 'NATURA 2000 Schutzgebietssystems von 

internationaler Bedeutung fur die Avifauna und die Erhaltung von Arten. Es ist dementsprechend 

ein $ensibles fur den Artenschutz bedeutendes Gebiet, dass in seinen Erhaltungszielen und 
Schutzzwecken nicht erheblich beeintrichtigt werden darf, schonend zu behandeln ist und in 

dem die Lebensriume fir die entsprechend geschitzten Arten zu erhalten sind. Im Vorfeld wur- 

de j 
   
    m auf folgende Punkte hingewiesen wurde, die bei einem solchen Vorhaben 

zu beachten und einzuhalten sind: 

- die maximale GRZistauf 0,2 zu begrenzen, 
— ein umfangreicher festzulegender Teil des icher- 

stellung einer r Flichen, GER Nutzung mit'Bewel- 
j , Guch in- 

wo keine Solarpanels angeordnet 

  

        
   

    nerhalb der geziunten Flichen 

werden, 

der Ereiflchen innerhalb der Ziunungen Gls naturnahe Wiese, Verwendung 

vor bru. Planwou eners masaikartige Bewitschafung, 
je nach Aufwuchs und Bodenfruchtbarkeit jihrliche 1- 2 -malige Mahd, unterschiedliche 
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-  Menitoring und Dekumentation des Vorhabens, Etablierung, Pflege und Bewirtschaftung 

der Flêchen durch einen kompetenten Fachmann bzw. kompetente Fachfirma mit ausrei- 

chender Erfahrung auf dem Gebiet der Renaturierung von Kippenflëchen, 

und die Ergebnisse des Monitorings missen 

der Stadtverwaltung Spremberg, den o.g. Naturschutzverbinden (insbesondere dem NA- 

BU) und der Offentlichkeit jihrlich zur Verfijgung gestellt werden, 

— ferhalb der Ziunung als Ausgleichsmafsnahme, 

Erreichbarkeit fir Wildtiere, in der trockenen Jahreszeit durch Be- 

treiberfirma. 

— der jeweiligen gesamten Acker- bzw. Grinlandflêche (Die Di- 

mensionen der Anlage von 

fur Wild, die die Einzelflêchen zerteilen und durchlassiger machen, 

-  Gewahieistung der Durenlessgeie fur Kleintiere durch den Abstand Unterkante Zaunab- 
stand bis Oberfliiche Gelinde von mind. 0,20m, 

- 'Erhaltallervorhandenen Gehêlsstrukturen und keine Einzdunung der Gehêlze, 

- Ausbildung von naturnahen Pufferflêchen zwischen den Solarparkflichen und dem umlie- 

genden Naturraum, 

-  Verbot von Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden usw. auf den Fldchen in den textlichen 
Festsetzungen, 

- Definition der Nutzungsdauer des Solarparks und Sicherung des vollstêndig Gberwachten 
Riickbaus, nachfolgende Nutzungen missen sich den dann vorhandenen Biotopstrukturen 

anpassen. 

OE RETNEGSRGERIERRNNTGPIERI ED ene gesenunsunaieReGERNEDRD ver oe. Hinve 
se nicht zu erkennen. 
Der'Bebauungsplan Nr. 109 ,Solarpark Grof Buckow” sowie die 13. Anderung des Flachennut- 

(Zungsplanes der Stadt Spremberg /Grodk werden in der vorliegenden Form daherabgelehnt. 

Fehlende Vertriglichkeit mit dem SPA-Gebiet 

Besonders befremdlich sind vor allem die geplante Dichte der Bebauung mit Solarmodulen und 

die (nanspruchnahme des gesamten Offenlandes. Die hohe und massive ZAunung gefshrdet das 

Schutzgebiet und seinen Schutzzweck. Es zerschneidet und trennt wesentliche Fléchen. Die aus- 

gewiesenen Ersatz- und Ausgleichsmafnahmen sind vêllig unzureichend bei der Schwere des 
Eingriffs. 

  

Bereits in der SPA Vertrêglichkeitsprifung in der Begrindung, S.21 wird festgestellt: ,Besonders 

markant sind die Dichte an Brutvêgeln im Betrachtungsgebiet und die Artenvielfalt (vel. @bd.,) 

Das Ergebnis der SPA Vertrêglichkeitsprafung macht deutlich, dass die Artenvor- 

kommen nur geschitzt werden, wenn die Biotopstruktur erhalten wird.” Jedoch ist die Umset- 

zung des Ergebnisses der SPA Vertrêglichkeitsprafung in der Planung mangelhaft, wenn die Bio- 

topstruktur nur als Biume, Hecken und Strêucher interpretiert und die Offenlandfléchen ausge- 

blendet werden. Der@lNNNNNND durch die industrielle Bebauung mit PV-Modulen 

mit der angegebenen'6RZ von 0,8 vêllig verloren gehen. Auch ein relativ steiler Anstellwinkel der 

Module kann dies nicht vermeiden. Die Nahrungsflachen fr Greifvêgel wie u.a. Rotmilan und 
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(Seeadler, aber auch der Anhang I-Art Rohrweihe sowie fur die Wintergêste werden mit der ge- 

genwêrtigen Planung ED ener. 

Entsprechend der Photovoltaikpotentialflëichenanalyse werden im Flichenpaket 8 (umfasst die 

Flêachen im SPA-Gebiet) 628,7 ha als Potenzialfldchen fair PV-Anlagen ausgewiesen. 

Vertraglichkeit sind daher nicht nur das o.g. Vorhaben z 

     

    

       

    

  

Daher sind in der Vertrdg- 

lichkeit alle potentiellen Flê&chen und die Auswirkungen insgesamt zu betrachten. 

Auch wird in der Begrindung zur 13. Anderung FNP der Stadt Spremberg, Stand 15.11.2021, . 

S.8fF festgestellt: ,Gleichzeitig haben die Untersuchungen ergeben, dass das ufgrund 

seiner Béden und der Entwicklung der Biotopstruktur einen 

stellt”. Dieser Feststellung wird zugestimmt. Jedoch 

massiv. Die 

diese Tatsache 

Die wenigen geplanten Mafinahmen wie Gehêlz- 

pflanzungen, Nistkasten, Blihstreifen und Steinhaufen reichen nicht aus, um den Eingriff auszu- 

gleichen und die Vertriglichkeit mit den Erhaltungszielen des SPA-Gebietes herzustellen. 

Forderungen, Hinweise und Anmerkungen, die als Mindestmaf zu beriicksichtigen sind: 

1. Es darf nicht dazu kommen, vase ED en und Ackerland) als Flê- 

chen fir die Photovoltaikanlage ird. Ein umfangreicher, noch festzulegender Bereich 

ist generell ungez&unt offenzuhalten. Im Entwurf wurden nur Waldfl&chen und Waldsaumstrei- 

fen aus den Baufeldern herausgenommen. Einzelne Solitêrgehêlze innerhalb des Baufeldes wur- 

den teilweise erhalten. Die sich im Baufeld 54 (SO 7/8) an der sidlichen Grenze befindlichen 

Gehêlze missen als Gehêlzgruppe erhalten bleiben und nicht nur einzelne Solitrbiume. Ebenso 

hier mit PSM6 gekennzeichnet. Sie ist aus der 

er Sondergebiete Photovoltaik sind grêfere 

offenzuhalten. 
      
   

  

Flêche des Baufeldes herauszunehmen. 

2. Fir den jeweiligen B-Plan ist di u begrenzen, um eine weitere land- 

wirtschaftliche extensivere Nutzung der Flêchen sicher zu stellen. Eine weitere landwirtschaftli- 

che Nutzung mit Beweidung oder Mahd ist generell zuzulassen. Die 

GERIG DE HE mssen mindestens 6m — 10m betragen, um Bodenbritern den notwendigen 

Lebensrau -Gebiet zu garantieren. ES sind auch innerhalb der gezëunten Flêchen groëe- 

re offene Bereiche zu schaffen, auf denen keine Solarpanels angeordnet werden. Ein gewisser 

Anteil sollte auch als Rohbodenfliche regelmafig (j#hrlich) zur Verfigung stehen. Der Entwurf 

sieht eine GRZ von 0,8 vor. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel und wird abgelehnt. 

3. Die Erhêhung der zulassigen'GRZ Um 50 % durch Flêchen von'Nebenanlagen (514 BauNVO) ist 

Im Entwurf stehen 30m? je Neberanlge *Verfestigte Weges Somit lige de zu- 
lssige i nahezd 1. Dann kênnten 100 % der Grundsticksflêache bebaut bzw. mit Modulen 

Giberdeckt werden. Die Planung, den Geltungsbereich vollumfënglich zu Gberbauen, entspricht 

einer industriellen Nutzung und wird abgelehnt. 

Ed TE 
des B-Plans vorgenommen. Auch die sind als nicht ausreichend einzu- 
schêtzen. Eine @ebhuhnansiedlung wird kritisch gesehen; da sie wenig Aussicht auf Erfolg hat. 

Die geplanten Flichen werden zugebaut und eingez&unt werden. Die Rebhihner wêirden sich 

sehr wahrscheinlich bei Fluchthandlungen am Zaun tot fliegen oder das Gebiet wenn mêglich 
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mit deutlich grêBeren Ab- 

innerhalb der Baufelder, um ausrei- 

chend Lebensrêaume fur andenen einzelnen Arten bereitzustellen. Dann erst kann eine 

eventuelle Wiederansiedlung erwogen werden. Die Anlage einer Wildtranke baw. die Schaffung 

von 

5. Die Entwicklung der ETER BEK derde wer sole alsinaturnahe Wiese erfolgen. 
Dazu ist ausschlieflich gebietsheimisches Saatgut . Pflanzgut zu verwenden (,Verwendung 

gebietseigener Gehélze bei der Pflanzung in der freien Natur”, Erlass des Ministeriums fGr Land- 

wirtschaft Umwelt und Klimaschutz, 2.12.2019). Auf@erdem ist auf eine ED 
ETD. achten. Je nach Aufwuchs und Bodenfruchtbarkeit ist eine 

unter Beachtung der Brutzeiten durchzufdhren. Eine vielfaltige variable Zonierung der 

Flichen sollten vorgesehen werden. - 

verlassen. Wichtiger ist die 

  

   

      

    

er Flichen muss durch einen weisungs- 

it aus- 

reichender Erfahrung auf dem Gebiet der Renaturierung von Kippenflêche 

(mentiert werden. Diese Dokumentation der Flichenbewirtschaftung und die Ergebnisse des 

Monitorings missen der Stadtverwaltung Spremberg, den o.g. Naturschutzverbênden (insbe- 

` sondere dem NABU) und der Offentlichkeitjëhrlich zur Verfdgung gestellt werden. 

7. Auf Grund des umliegenden vorhandenen Naturraumes ist die Anlage eines (Tei-” 

auferhalb der Zêaunung mi | ches/Lêschteiches *unsingesehvankeer Erelnbarkel or Wilders as 
Ausgleichsmafinahme dringend geboten. Die regelmafsige vor allem in den trockenen 

Jahreszeiten muss durch die Betreiberfirma gewahrleistet werden. 

8. Die komplette EE Der eva en gesamten Acker- bzw. Grinlandfldche ist 

ED Die er oinaelnen Sure EEER MEN gra Es missen 

        

      

  

     
   

    

anordnet werden, die die Einzelflachen teilen und durchgêngig ma- 

  

    
Chen. Die Z4unung in den 

  

    
um Wanderkorridore far gréfsere Wildtiere zu 

gewihrleisten. Die Flachen egt am 

Rand von SO-PV 7 und/ist ein Feuchtgebiet sowie gleichzeitig eine ollte der Gehêlz- 

streifen(GF 12 gemeint sein, dann ist auch er nicht zu ziunen, sondern als Wildkorridor zu belas- 

sen. Die Grunfichen GE 2)@F 7, GFS) GF 10) GF 47 und GF 19 sind generelliicht zu dBerbeven” 
Auch nicht mit Nebenanlagen. 

9. Die Durchlassigkeit fr Kleintiere durch den Abstand Unterkante Zaunabstand bis Oberflêche 

Gelande von mindestens 020m ist zu gewêhrleisten. Im ehen nur 0,10m Abstand. Das 

ist zu wenig. Die max. ist auf hêchstens zu begrenzen. Die Ausbil- 

dung als | ir die Landschaft des SPA. 

10. Alle Vorhandenen Gehêlzstrukturen sind 2 eihaltep und as Wanderkoridore mit einem 
Ed der Z&unung freizuhalten. Aufkommende 

11. Angrenzende vorhandene Waldsaume durch Baum-, Strauch- und Heckenbestand sind zu 

GEREED she den Solarparkflêachen und dem umliegenden Naturraum 

sowie Wegen/Wirtschaftswegen und Straen sollten allseitig naturmahe Pufferflachen ausgebil- 

(det werden. 

12. Das sw. auf den Fldchen musstin den textli-” 

verankert werden. . 
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13. Die er Photovoltaikparks ist erforderlich. Danach muss der 

vollstindige iberwachte sein. Nachfolgende Nutzungen missen sich den 

dann vorhandenen Biotopstrukturen anpassen. 

Wir weisen auch darauf hin, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplanes eine noch unter 

Bergrecht stehende Fliche iberplant wird, die als Bergbaufolgelandschaft im Abschlussbetriebs- 

plan festgelegt und auf der Grundlage eines Braunkohlenplanes umgesetzt werden soll. Es istzu. 

Wir bitten um die weitere Einbeziehung in das Verfahren und um die Zusendung der Abwêgung. 

Mit freundlichen Grifsen 

£ E— 
K. Kobus — Geschaftsfihrerin 
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Lausitz Energie Bergbau AS 

Postansehrift; Hauptverwaltung, B3064 Cottbus 

Kollektiv stadtsucht GER 

Herr 

Joachim Fafimann 

Parzellenstrafse 2 

03046 Cotftbus 

Bergbauliche Stellungnahme zum Vorhaben: 

Friihzeitige Beteiligung B-Plan Nr. 109 ,,Solarpark Grof Buckow', 03130 
Spremberg 

AZ(LE-B): BS/WNS/063/0730 

Sehr geehrter Herr Fafsmann, 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben mit der Bitte um Stellungnahme zZum o. g. 

Vorhaben geben wir nachstehend zur Kenntnis: 

der Umring des zu bewertenden Planungsbereiches befindet sich innerhalb 

der bestatigten Sicherheitslinie des Tagebaues Welzow-Stid gemals der 

vorliegenden Genehmigung zum ,Braunkohlenplan Tagebau Welzow- 

Sad, Weiterfdhrung in den TA I| und Anderung im r&umlichen Teilab- 

schnit 1 (Brandenburgischer Teil)" seit 03.09.2014 rechtswirksam 

(GVRI. II, Nummer 58, vom September 2014) 

sowie aufserhalb 
der bestêtigten Abbaugrenze des Teilabschnittes 1 (TA 1) gern. RBP 

Zum Vorhaben ,Weiterftihrung des Tagebaues Welzow-Siid 1994 bis 

Auslauf' einschlieflich Sicherheitsbereich der bestatigten Abbaugrenze 
des TA || gemaf der vorliegenden Genehmigung zum ,Braunkohlenplan 
Tagebau Welzow-Sud, Weiterftihrung in den TAI und Anderung im 
r&Aumlichen Teilabschnitt 1 (Brandenburgischer Teil)" seit 03.09.2014 

rechtswirksam (GVBI. Il, Nummer 58, vom September 2014), wobei die 

direkten Abbaufelder des TA II nicht betroffen sind. 

Bis auf die Trasse der Kohleverbindungsbahn, die von Sidwest nach Nordost 

den Planungsbereich guert, hat die LMBV mbH die territoriale Verantwortung. 

Es handelt sich um bereits rekultivierte FlêAchen der Innenkippe des Tagebaues 

Welzow-Sud, bei denen die Herstellung der Bergbaufolgelandschaft abge- 

schlossen ist. 

Ein Bezug zur Abbauentwicklung liegt nicht vor. 

Unter der Rasensohle lagern, in Abhêngig von der ehemaligen Tagebaufthrung, 

. unterschiedlich machtige Absetzerkippen. Diese bestehen (berwiegend aus 

guartêren Sanden und Schluffen bzw. Geschiebemergeln in jewelils unterschied- 

lichen Anteilen. 
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Unterhalb der Absetzerkippen lagern bis zur Kippenbasis, im Niveau von ca. 

* (20 ... 30) m NHN, die Schittungen der F6O-Abraumfêrderbricke (AFB- 

Kippe). Zum Versturz gelangten vorwiegend die Sedimente der tertiëren Meuro- 

Formation, bestehend aus marinen Fein- bis Mittelsanden und den darin einge- 
lagerten, teils kohligen Schluffen, seltener auch Braunkohlen des Oberfl6zes. 

Weiterhin wurden aguartêre Sande und Schluffe sowie untergeordnet tertiëre 

Sande und Tone der Rauno-Formation verstirzt. Im Basisbereich der AFB- 

Kippe finden sich vereinzelt kohlige Schluffe des Zwischenmittels 2 des Unter- 
flézes die im Direktversturz des Grubenbetriebes auf die Kippenbasis umgesetzt 

wurden. 

Im Allgemeinen ist anzumerken, dass die verstirzten Kippenmischbéden sich in 
jeweils unterschiedlichen Anteilen und chaotischen Lagerungsverhaltnissen in- 

nerhalb des Kippenkêrpers wiederfinden. Der Verteilung von Schluff und Ton 
innerhalb des Kippenkêrpers kann lokal, insbesondere auch oberflachennah, 

stark schwanken und es ist von einem Feinkornanteil im Kippenkêrper zwischen 

10% und 90 % auszugehen. 

Im Osten des Planungsgebietes befindet sich das (berkippte ehemalige Rand- 

béschungssystem des Tagebaus Welzow-Siid. Entsprechend der Béschungs- 

geometrie steigt die Kippenbasis in diesem Bereich von Westen nach Osten bis 

auf Gelêndehêhe an. Somit verringert sich in diesem Bereich die Mêchtigkeit der 

Innenkippe bei gleichzeitigem Anstieg des Anteis der anstehen- 

den/gewachsenen Schichten des Ouartêrs bzw. der Meuro-Formation. 

Wir weisen darauf hin, dass die geologische Einschatzung kein Baugrundgut- 

achten ersetzt. 

Hydrologisch kênnen von uns folgende Angaben gemacht werden: 

Das Gebiet liegt auf einem Gelêndeniveau von ca.: 
t 110 m NHN im Norden 
t 138 m NHN im Siden 
t 130 m NHN im Osten 
t 124 m NHN im Westen 

Die Grundwasserstandentwicklung gliedert sich wie folgt: 

- Ausgangswasserstand: 
Tt 105 m NHN im Norden 
t 121 m NHN im SGiden 

4 124 m NHN im Osten 
* 117 m NHN im Westen 

- Grundwasserstand 2020: 
t 87 m NHN im Nordosten (NE) 
1 60 m NHN im Stdwesten (SV) 

Aktuell ist das Grundwasser (GV) stark durch die Vorfeldentwêsserungsanlagen 
des Tagebaus Welzow-Sud abgesenkt. Bis zur Auskohlung wird auf Grund des 
weiteren Tagebausfortschriftes die GW-Absenkung in diesem Umfang bleiben 
bzw. im tagebauzugewandten Bereich wird das GW weiter absinken. Erst da- 
nach wird der GW-Wiederanstieg beginnen. 
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Die tats&chlichen nachbergbaulichen GW-Stênde sind stark von der Berg- 
baufolgelandschaft sowie der Grêke und Lage des zukunftigen Restsees 
Welzow abhaêngig. Die entsprechenden raumordnerischen und bergtechnologi- 
schen Randbedingungen werden in den noch zu fihrenden Verfahren festge- 
legt. 

Aus diesen Umstênden kann derzeit keine verlêssliche Prognose zu den nach- 
bergbaulichen GW-Verhêltnisse abgegeben werden. 
Es wird daher empfohlen, im Zuge der weiteren Bauplanungen objektkonkrete 
Angaben zu den hydrologischen Bedingungen abzufragen und diese geotech- 
nisch zu bewerten. 

Von der Mafinahme ist das Flurstick 37 (Gemarkung Spremberg, Flur 43) im 

Grundbesitz der Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) betroffen. 
Dingliche Sicherungen zu Gunsten der LE-B existieren ebenfalls auf den Flur- 

stijcken 23, 27, 34, 48 und 52 (alle Gemarkung Spremberg, Flur 43, hier: Gleis- 

trassenmitbenutzungsrecht), sowie auf dem Flurstiick 42 (Gemarkung Sprem- 
berg, Flur 37, hier: Pegelrecht). Die Austbung der Dienstbarkeiten muss jeder- 

zeit gewêhrleistet sein. 
Im Rahmen des noch abzuschliefenden Gestattungsvertrages sind Vereinba- 

rungen zur dinglichen Sicherung und zu Entschadigungsleistungen zu treffen. 

(Ansprechpartner: Frau Friedrich, Email: elke friedrich@leag.de oder Herr Renn, 

Email: henry.renn@leag.de) 

Im Rahmen des Ausbaus und der Ertichtigung der Kohleverbindungsbahn wur- 

den bei der Bêéschungs- und Umfeldgestaltung naturschutzfachliche Malinah- 

men, wie die Schaffung von Rohbodenbereichen und die Béschungssicherung 

mit Totholzfaschinen, integriert. Zudem wurden im Bereich der Bahntrasse sowie 

im nêheren Umfeld Totholz- und Steinhaufen sowie Nisthilfen angelegt bzw. 

ausgebracht. Diese Strukturen sind zu erhalten. Soweit eine Umsetzung der 

Mafnahme geplant ist, ist die Zustimmung der LE-B, Bereich Naturschutzma- 

nagement (Ansprechpartner: Herr Zank, Email: hendrik.zank@leag.de oder Frau 

Schulze, Email: diana.schulze@leag.de) einzuholen. Sollte der Umsetzung zu- 
gestimmt werden, ist diese zu dokumentieren und im Nachgang als Dokumenta- 

tion digital an die o.g. Ansprechpartner zu (ibergeben. 

Fur die Wegemitbenutzung der LE-B darf es keine Einschrankungen geben. Die 

bisher stofflich genutzten Landwirtschaftsflêachen sind in der Pacht und durch 

den Nutzer zur Agrarférderung angemeldet. Der Vorhabenstrêger (Stadt Sprem- 

berg) tragt hier die Verantwortung far mêgliche Entschêdigungsbelange oder 

Flêchenersatz. 
Aus forstlicher Sicht gibt es den Hinweis zur Freihaltung von Fahrtrassen im 

unmittelbaren Grenzbereich zu den Forstflachen (Waldbrandschutz, Kalamitats- 

bekAmpfung). 

Aus jagdlicher Sicht sind Wildwechselkorridore mit den Jagdpêchtern abzustim- 

men. 
Ausgleich- und Ersatzmafinahmen sind umfassend zu berilcksichtigen. 

Es sind nach derzeitigen Langfristolanungen im Tagebau Welzow-Siid ca. ab 

dem Jahr 2028 bergbauliche Tatigkeiten in Form von Absetzerverkippungen 
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stidwestlich der beplanten Flêche vorgesehen. Die Entfernung zum nêchsten 

Punkt der geplanten PV-Flêache betrêgt ca. 750 m. Es kann temporêr zu Stau- 

bablagerungen bei Trockenheit und entsprechender Windrichtung auf den PV- 

Flêchen und damit zu einer mêdlichen Leistungseinsenkung bzw. zu erhêhtem 
Reinigungsbedarf kommen. 

Beztglich der Trasse der Kohleverbindungsbahn im UG sind folgende Hinweise 

Zu beachten: 

1. Beginn und Ende der Baumafinahme im Bereich der Gleise sind 3 Monate 

vorab bei der Eisenbahn bei Herrn Kihnel (Tel.: 03564 6 17272) anzuzel- 
gen. Im Rahmen der Standortzustimmung sind die entsprechenden Pla- 

nungsunterlagen vorzulegen. 

Fir N&Aherungen und Kreuzungen von Versorgungs-/Speiseleitungen der 

PV-Anlage mit Eisenbahnanlagen ist folgende Richtlinie zu beachten: 

Richtlinie tiber Kreuzungen von Starkstromleitungen eines Untemehmens 

der G6ffentlichen Elektrizitatsversorgung mit Gelênde der nichtbundesei- 

genen Eisenbahnen (NE) - NE Stromkreuzungsrichtlinie 

Vor Baubeginn ist far jede Kreuzung mit der Eisenbahn eine Kreuzungs- 

vereinbarung durch den Antragsteller in Abstimmung mit Herrn Kihnnel zu 

erarbeiten. 

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich (2,50 m von Gleisachse) durch die 

Beschaftigten der Realisierungsbetriebe ist ohne Sicherungsmafsinahmen 

nicht gestattet. Notwendige Sicherungsmafinahmen sind bis zum 08. des 

Vormonats vor Baubeginn mit dem Prozessingenieur abzustimmen. 

Werkbahn Std Tel: 03564 6 17226, Herr Bloch. 

Beschédigungen an der Bahnanlage (z.B. durch Rutschungen) sind aus- 

Zuschliefen. Die Bautechnologie ist so zu wahlen, dass die Gleisanlagen 

in ihrer Funktion und in ihrem Zustand sowie die Durchfihrung des Fahr- 
betriebes nicht gefahrdet werden. Fr Schaêden durch unsachgemafie 

Bauausfihrung haftet der Bauausfihrende. 

Start- und Zielgrube sind auferhalb des Gefahrenbereiches (2,50 m von 

Gleisachse) anzulegen. Im Bereich von Rangierwegen sind die Gruben in 

einem Mindestabstand von 3,00 m von Gleismitte auszuheben. Die Bau- 

gruben sind nach Abschluss der Arbeiten lagenweise zu verdichten. Bau- 

gruben sind bei Unterbrechung der Arbeiten (z.B. Schichtende) so zu si- 

chern, dass Personen nicht gefdhrdet werden. 

Bei den Gleisguerungen ist eine Mindestiberdeckung von 1,50 m (OK 

Medienleitung/Schutzrohr zur OK Schwelle) einzuhalten. Bei einer 

Durchêrterung der Gleise mittels Spulbohrung ist die Spilmenge zu proto- 

kollieren, um Ausspilungen im Kreuzungsbereich auszuschliefien. 

Schutzrohre sind (ber den Druckbereich (Lastabtragungswinkel # 45* ab 

Schwellenkopf) des Gleises hinaus zu fdhren. 
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8. BeiArbeiten mit Hebezeugen und sonstigen Arbeitsmitteln in der Nêhe der 
Fahrleitungsanlagen, der Speiseleitungen und sonstigen spannungsfah- 

renden Teilen und Anlagen ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhal- 

ten. Kann dies nicht eingehalten werden, ist eine Freischaltung (ber die 
Eisenbahn (Tel. 03564 6 17226) zu beantragen. 

Das UG befindet sich teilweise innerhalb des abgabepflichtigen Risswerkes/ des 

Bestandskartenwerkes Eisenbahn. Es befinden sich bergbauliche Anlagen im 
Vorhabenbereich (Brunnen, Pegel, Hêhenfestpunkte). Diese missen in Bestand 

und Zuganglichkeit gesichert sein. 

Vorhandene Festpunkte zur Vermessung missen erhalten bieiben und jederzeit 

Zugênglich sein. Sollte in Ausnahmefëllen die Vernichtung eines Messpunktes 
unumgaênglich sein, ist dies mit der Markscheiderei vorher abzustimmen. Die 

Markscheiderei entscheidet (ber die Notwendigkeit einer Neuvermarkung (An- 

sprechpartner: Frau Ruhland, Email: angela.ruhland@leag de). 

Da im Antragsgebiet Risswerk nach Bundesberggesetz (BBergG) gefahrt wird, 

bitten wir darum, die Baumafinahme zum Zweck der Einmessung und Nachtra- 

gung in das Risswerk mit dem zustêndigen Markscheider abzustimmen. Die 

Ubergabe der Einmessungsunterlagen an die Markscheiderei hat unverzuglich 

und im Koordinatensystem RD/83 (EPSG-Code 3399) oder ETRS89 (EPSG- 

Code 25833) mit DHHN2016-Hêéhen als digitale Daten nach Fertigstellung der 

Baumafinahme zu erfolgen (Ansprechpartner: Frau Schréder, Email: cordulaeli- 

sabeth.schroeder@leag.de). 

Rechtzeitig vor Baubeginn ist eine Standortzustimmung und ein Schachtschein 

far Erdarbeiten in der Markscheiderei einzuholen (Ansprechpartner: Frau Laser, 

Email: bianka.laser@leag de). 

Wir empfehlen das Einholen einer Stellungnahme bei der LMBV mbH. 

Unter Beachtung aller oben genannten Hinweis bestehen seitens der Lausitz 

Energie Bergbau AG keine Einwênde zum Bauvorhaben. 

Fir Rackfragen stehen wir Ihnen zur Verfaigung. 

Freundliche Grife 

Lausitz Energie B UuAG 

re GE i 4 / 
Martin Klausch Mike n ebowski 

Anlage (Informationsblatt DSGVO 
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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten LE AG O 

1. VERANTWORTLICHE 

Lausitz Energie Bergbau AG 

Leagplatz 1 

03050 Cottbus 

2. KONTAKTDATEN DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 

LEAG-Datenschutzbeauftragter 

Leagplatz1 

03050 Cottbus 

datenschutz@leag.de 

3. RECHTSGRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 

Ihre Daten werden auf Basis folgender Rechtsgrundlage 

verarbeitet: 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c D$S-GVO: 

Datenverarbeitung beruht auf der Erfillung einer ge- 

setzlichen Verpflichtung 

e Pflichtnach BbergG 68 110 TT. 

4, ZWECK DER DATENVERARBEITUNG 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu fol- 

gendem Zweck: 

Bergbauliche Stellungnahmen 

[] Diese Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin 

und ist fir die angemessene Bearbeitung Ihres Anlie- 

gens sowie zur Erfillung von Informations- und An- 

tragspflichten erforderlich. 

5. KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN 

Der Verantwortliche verarbeitet von Ihnen folgende 

personenbezogene Daten: 

e allgemeine Personendaten (Name, Geburtsdatum 

und Alter, Geschlecht, Geburtsort, Familienstand, An- 

schrift, Staatsangehêrigkeit, E-Mail-Adresse, Telefon- 

nummer u.v.m.) 

e Kennnummern (Personalausweis- oder Passnummer, 

Steueridentifikationsnummer u.v.m.) 

e Bankdaten (Kreditinstitut, Bankverbindung, Kreditin- 

formationen, Kontostênde u.v.m.) 

e Besitz-/Vermêgensmerkmale (Immobilieneigentum, 

sonstige Rechte an Grundstticken, Gesellschaftsbetei- 

ligungen, Versicherungen, Grundbucheintragungen, 

sonstiges bewegliches Vermêégen u.v.m.) 

6. DATENUBERMITTLUNG AN DRITTE 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stel- 

len Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfillung der vorge- 

nannten Zwecke benêtigen. Das gilt auch fir unsere Unter- 

nehmensgruppe sowie von uns eingesetzte Dienstleister 

und Erfillungsgehilfen. Personenbezogene Daten werden 

von uns an Dritte nur iibermittelt, wenn dies fir die vorge- 

nannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt 

haben. 

Empfénger personenbezogener Daten kênnen z.B. sein: 

Amter, Behêrden, Institutionen, Notariate, Planungsbiiros, 

Gutachter, Baufirmen, Sonstige Dienstleister. 

7. UBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

VON/AN EINEM/EIN DRITTLAND 

Fine Dateniibermittlung, insbesondere im Wege von Admi- 

nistrationszugriffen an Stellen baw. Staaten aufserhalb der 

Europ8ischen Union (Drittland-Ubermittlung), ist auf der 

Grundlage der genannten Zwecken und Rechtsgrundlagen 

mêglich. Ein Datenzugriff erfolgt in diesen Fallen ebenfalls 

nur, wenn entweder fir das jeweilige Land ein Angemessen- 

heitsbeschluss der Kommission existiert, wir mit den Dienst- 

leistern die von der EU-Kommission fir diese Falle vorgese- 

henen Standardvertragsklauseln vereinbart haben oder das 

jeweilige Untermehmen eigene interne verbindliche Daten- 

schutzvorschriften aufgestellt hat, welche von den Daten- 

schutzaufsichtsbehêrden anerkannt worden sind. 

8. DAUER DER SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER 

DATEN 

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, 

wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungs- 

fristen gemaf Steuer-/Handelsgesetz fur die jeweilige Auf- 

gabenerfillung erforderlich ist. 

9. BETROFFENENRECHTE 

Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so ha- 

ben Sie das Recht, Auskunft iber die zu Ihrer Person gespeli- 

cherten Daten zu erhalten. 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet 

werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu. Liegen 

die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kênnen Sie die Lê- 

schung oder Einschrinkung der Verarbeitung verlangen so- 

wie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. 

Ihnen steht ein Recht auf Dateniibertragbarkeit zu. 

Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden kêénnen Sie sich 

an die zustêndige Aufsichtsbehêrde wenden: 

Landesbeauftragte fir den Datenschutz und 

fir das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg 

Stahnsdorfer Damm 77 

14532 Kleinmachnow
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LAND BRANDENBURG Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 

LBGR | Postfach 100933 | 03009 Cottbus Inselstraße 26 

03046 Cottbus 

Kollektiv stadtsucht GbR Bearh: Hair Barker 

Lucas Opitz & Joachim Faßmann Gesch.-Z.: 74.21.44-24-690 

Parzellenstraße 2 Telefon: 0355/48 640 - 333 
03046 Cottbus Telefax: 0355/48640 - 110 

E-Mail:  Ibar@lbgr.brandenburg.de 
Internet: www.lbgr.brandenburg.de 

Cottbus, 4 Februar 2022 

A Allgemeine Angaben 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Bebauungsplan Nr. 109 „Solarpark Groß Buckow“, Stadt Spremberg/Grodk 

Ihr Schreiben vom 15. Dezember 2021 

Unser Zwischenbescheid vom 10. Januar 2022 - 74.21.44-23-690 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für bergbauliche und geologische Belange 
äußert sich das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zu 0. Q. 
Planung wie folgt: 

B Stellungnahme 

I Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. A. der Fachbehörde in 
der Abwägung nicht überwunden werden können: 

Keine. 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren 

können, mit Angabe des Sachstands: 

Keine. 

Überweisungen an: 
Landesbank Hessen-Thüringen 
Kontoinhaber: Landeshauptkasse Potsdam 

Konto-Nr.: 7110401 747 IBAN: DE43 3005 0000 7110 4017 47 
Bankleitzahl: 300 500 00 BIC-Swif:  WELADEDDX%X
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3. Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der 
eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan: 

Bergaufsicht, Montanhydrologie: 

Der Planungsbereich befindet sich innerhalb von Flächen zugelassener 
Abschlussbetriebspläne „Rückwärtige Kippenflächen und Randgebiete“ des 
Braunkohlentagebaus Welzow-Süd der 

Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 
Zentrale und Betrieb Lausitz/Abt. VL 

Knappenstraße 1 

01968 Senftenberg 

(siehe Übersichtskarte, Anlage). 

Das Planungsgebiet liegt vollständig im Beeinflussungsbereich der durch den 
Braunkohlebergbau hervorgerufenen Grundwasserabsenkung. Der 
Grundwasserwiederanstieg ist noch nicht abgeschlossen und daher weiterhin zu 
beachten. 

Im Planungsgebiet liegen ferner zahlreiche, noch nicht endgültig verwahrte Filterbrun- 
nen. Der Zeitpunkt der Verwahrungsarbeiten ist unbekannt. 

Das Bearbeitungsgebiet liegt auf Kippenflächen. Kippenböden stellen einen 
Risikobaugrund dar. 

Das Vorhaben liegt ferner innerhalb der Flächen eines zugelassenen 
Rahmenbetriebsplanes für den Braunkohlentagebau Welzow-Süd der 

Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) 
Vom-Stein-Straße 39 

03050 Cottbus. 

Das Plangebiet liegt ferner vollständig innerhalb der Sicherheitslinie des 
Braunkohlentagebaus Welzow-Süd (siehe Übersichtskarte, Anlage). 

Am Südrand des Plangebietes liegen Flächen des zugelassenen Hauptbetriebsplanes 
„Zentrale Eisenbahnbetriebe und Kohleverbindungsbahn“ der Lausitz Energie Bergbau 

AG (siehe Übersichtskarte, Anlage). 

Das beantragte Bauvorhaben stellt selbst keine bergbauliche Tätigkeit dar. Es ist aber 
durch das LBGR zu prüfen, ob durch das Bauvorhaben bergbauliche Tätigkeiten 
beeinträchtigt werden oder Gefahren aus bergbaulichen Tätigkeiten für Dritte 
bestehen. Das geschieht in der Regel auf der Grundlage einer 
Abschlussdokumentation zum Abschlussbetriebsplan. Eine derartige 
Abschlussdokumentation liegt dem LBGR für den Vorhabenbereich nicht vor. 

Bis zur Vorlage einer Abschlussdokumentation mit Nachweisen muss das LBGR 
davon ausgehen, dass im Vorhabenbereich die Gefahren aus früheren bergbaulichen
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Arbeiten noch nicht beseitigt wurden. Es muss ferner damit gerechnet werden, dass 
das Vorhaben die noch durchzuführenden Wiedernutzbarmachungsarbeiten negativ 
beeinflussen kann. 

Das LBGR hat mit dem Schreiben vom 10. Januar 2022 die LMBV und die LEAG am 

Verfahren beteiligt und um Stellungnahme gebeten. 

Die LMBV hat zum Vorhaben eine Stellungnahme vom 28.01.2022 (Reg.-Nr.: EL-926- 
2021) abgegeben, die am 9. Februar 2022 beim LBGR eingegangen ist. Die 
Stellungnahme der LEAG vom 19.01.2022 - B-ZIG ging am 21. Januar 2022 beim 
LBGR ein. 

Diese Stellungnahmen wurde durch das LBGR auf Plausibilität geprüft. Im Ergebnis 
bestehen für das LBGR bei Einhaltung der Festlegungen und Beachtung der Hinweise 

aus der Stellungnahme der LEAG und der LMBV keine Versagensgründe gegen den 
vorliegenden Bebauungsplan. 

Die Sanierungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Insbesondere sind die 
Festlegungen zu den Verwahrungsarbeiten an den Filterbrunnen, zum Rückbau/zur 
Sicherung des Ostgrabens sowie zur Erarbeitung eines Standsicherheitsnachweises 
und zu den innerhalb des Plangebietes liegenden zugelassenen Betriebsplänen zu 
beachten. Des Weiteren sind rechtzeitig vor Beginn des Vorhabens Nachweise zur 
Realisierung der land- und forstwirtschaftlichen und sonstigen Nutzflächen vorzulegen. 

Alle Baumaßnahmen auf der Kippe und im Übergangsbereich gewachsen/gekippt sind 
nur unter Hinzuziehung eines im Land Brandenburg gelisteten Sachverständigen für 
Geotechnik durchzuführen. 

Die Hinweise der LEAG und der LMBV sind vollständig zu beachten und einzuhalten. 

Bei den weiteren Planungen und /oder konkreten Baumaßnahmen ist das LBGR 
erneut zu beteiligen. 

Bergbauberechtigung: 

Der Bereich des o. g. Vorhabens liegt vollständig innerhalb der Bewilligung für das 
Feld Spremberg-Graustein B (Feldesnummer: 22-1555). 

Die nach $ 8 Bundesberggesetz (BBergG) erteilte Bewilligung gewährt das bis zum 
28.05.2050 befristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Kupfer und anderen 
Erzen innerhalb festgelegter Feldesgrenzen. 
Rechtsinhaberin der Bewilligung ist die Minera S.A. mit Sitz in Panama. 
Die Minera S.A. wird vertreten durch die 

Kanzlei Redeker Sellner Dahls 

Leipziger Platz 3 
10117 Berlin. 

Die Bewilligung allein gestattet noch keine konkreten Gewinnungsmaßnahmen. 
Auswirkungen auf die Umwelt werden in diesem Stadium der Bewilligung nicht
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erzeugt. Konkrete Gewinnungsmaßnahmen wären erst nach weiteren 
Genehmigungsverfahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren zulässig. 
Derzeit laufen die Planungen für das Raumordnungsverfahren. Nähere Informationen 
sind über die vorgenannte Kanzlei erhältlich. 

Bohrlochbergbau: 

Im Planungsbereich befindet sich eine Tiefbohrung Cu Sp 127/73. 

Eine Überbauung der Bohrung ist nicht zulässig. Die Bohrung muss - zu Wartungs- 
und Instandhaltungszwecken bzw. im Havariefall (!) mit einem dementsprechend groß 
dimensionierten Bohrgerät erreicht werden können. Es ist ein Mindestabstand zur 
Bohrung von 25 m einzuhalten. 

Bohrstandorte gelten als potenzielle Altlastenverdachtsflächen. Möglich ist, dass sich 
in diesem Umfeld einfache Gruben (sogenannte Schlammgruben) befinden, die zur 
Ablagerung bzw. Entsorgung von Bohrrückständen genutzt wurden. Beim Auftreten 
solcher Gruben im Rahmen der Schachtarbeiten sollten die Bautätigkeiten verlagert 
werden. 

Nähere Auskünfte dazu erteilt der Landkreis Spree-Neiße bei dem ein 
Altlastenkataster geführt wird. 

Geologie: 

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt 
werden. 

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen 
oder geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder 
Auskunftspflicht hin (Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur 
Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur 
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
(Geologiedatengesetz-GeolD6)). 

Freundliche Grüße 

Im Auftrag 

erber 

Anlagen: 1 Übersichtskarte
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Stadt Spremberg  
Am Markt  
03130 Spremberg 

 Bearb.: Frau Andrea Barenz 
Gesch-Z.: LFU-TOEB-
3700/422+42#13393/2022 
Hausruf: +49 355 4991-1332 
Fax: +49 331 27548-2659 
Internet:  www.lfu.brandenburg.de 
Andrea.Barenz@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 12. Januar 2022  

Bebauungsplan Nr. 109 „Solarpark Groß Buckow“ der Stadt Spremberg 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 15.12.2021 
 - Begründung, 15.12.2021 
 - Planzeichnung, 12/2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-
mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 
(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für 
die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beilie-
gende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasserwirt-
schaft übergeben. Die Belange zum Naturschutz obliegen der unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises SPN. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
 
Dieses Dokument wurde am 12. Januar 2022 durch Andrea Barenz schlussgezeichnet und ist ohne 
Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren  

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB) 
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang  Wasserwirtschaft 

Vorhaben Bebauungsplan Nr. 109 „Solarpark Groß Buckow“ der Stadt 
Spremberg 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Wiebke Schneider 
W13 – Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren 
0355 4991 1383 
Wiebke.Schneider@LfU.brandenburg.de 

 
Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☒ 

 
1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 
a) Einwendung 

 

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

 
2. Fachliche Stellungnahme 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☐ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

 
Dieses Dokument wurde am  3. Januar 2022 durch Wiebke Schneider    schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben Bebauungsplan Nr. 109 „Solarpark Groß Buckow“ der Stadt 
Spremberg 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Jutta Kimmig 
Referat T 25 
0355/49911361 
TOEB@lfu.brandenburg.de 

 
Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 
a) Einwendung 
  

b) Rechtsgrundlage  
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 
 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 
 

 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
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Auswirkungen 

 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 
 

 
4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Sachstand Planung: 
Die Planaufstellung erfolgt im Interesse der Schaffung von Zulässigkeitsvoraussetzungen für die 
Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen sowie der Sicherung des Gedenkstein-Standortes 
für die ehemalige Ortslage Groß Buckow. Hierfür soll eine insgesamt ca. 229 ha große Fläche im 
Bereich der Hochkippe Spremberg des ehemaligen Tagebaues „Welzow-Süd“ als sonstiges 
Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Photovoltaik“ bzw. „Brauchtumspflege“ festgesetzt werden.  
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb der Ortslage, nordwestlich der Stadt Spremberg und wird 
aktuell vorrangig landwirtschaftlich genutzt. Das aus zwei Teilflächen bestehende Plangebiet wird in 
SO-Teilbauflächen (SO PV1 bis SO PV8 sowie SO Brauchtumspflege) gegliedert und entlang der 
östlichen Plangebietsgrenze wird ein ca. 150 m breiter Waldstreifen entlang der vorhandenen 
Tagebaurandstraße festgesetzt. Die vorhandene Kohlebahntrasse wird mit entsprechender 
Festsetzung als Bahnanlage gesichert.  
 
Stellungnahme: 
Die Planunterlagen Stand Vorentwurf vom Dezember 2021 wurden hinsichtlich der Anforderungen 
des vorbeugenden Immissionsschutzes geprüft. Danach sind ausgehend von Standortlage und 
Nutzungsbestand im näheren Umfeld des Änderungsbereiches sowie der Art der geplanten 
baulichen Nutzung (überwiegend Solarenergienutzung) keine grundsätzlichen Bedenken gegen das 
Ansiedlungsvorhaben erkennbar. 
 
Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung sind Ausführungen zur Beschreibung und 
Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen für die aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
relevanten Schutzgüter Mensch und Klima/Luft in den Umweltbericht einzuarbeiten. Hierbei ist auch 
auf mögliche Beeinträchtigungen oder Belästigungen (u. a. Blendwirkungen) für die in der 
Planbegründung benannten Wohngebäude mit zugehörigen Stallanlagen (S. 9 der Planbegründung) 
näher einzugehen.  
Die Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen. 

Dieses Dokument wurde am  11. Januar 2022 durch Jutta Kimmig   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Bebauungsplan Nr. 109 "Solarpark Groß Buckow", Stadt Spremberg (SPN)
hier: Stellungnahme zum Schutzgut Bodendenkmale

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Brandenburgische Landesamtfür Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, Abteilung Archäologische Denkmalpflege, nimmt
a!s Träger öffentlicher Belange gem. § 1 Abs. 5 Ziff. 5 BauGB unter Hinweis auf das Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale
im Land Brandenburg - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) - vom 24. Mai 2004 (GVBI, l, S. 215) als zuständige
Denkmalfachbehörde zu o. g. Vorhaben wie folgt Stellung:

Den vorliegenden Entwurf der o. g. Planung habe ich geprüft. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind Bodendenkmale nicht betroffen.

Seitens der Denkmalfachbehörde, Abt. Archäologische Denkmalpflege, bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planungs-
absichten der Stadt Spremberg. Die Belange des Bodendenkmalschutzes sind nach Maßgabe des BbgDSchG zu beachten.

Bitte beachten: Da durch das Vorhaben auch Belange der Baudenkmalpflege berührt sein können, erhalten Sie aus unserem Hause ggf.
eine weitere Stellungnahme.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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